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Sechs Naturschutzgebiete



2097 Altneckar Heidelberg-Wieblingen 



2097 Altneckar Heidelberg-Wieblingen 



2098 Altneckar Wörth-Weidenstücker 



2099 Neckaraue zwischen Botzheimer Wasen und Obere Wörth



2100 Altneckarschleife-Neckarplatten



2100 Altneckarschleife-Neckarplatten



2101 Wörthel



2102 Maulbeerinsel



Fünf Landschaftsschutzgebiete (rot sind bereits in HD und MA gelistet)





Landschaftsschutzgebiet "Zwischen Heidelberg und Ladenburg" LSG 2.21.002 oder LSG 2.26.023

Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Größe von rund 158,4 ha. Es umfaßt im wesentlichen die flußbegleitenden Auen 

zwischen dem Neckarhochufer und erstreckt sich vom Wehr Heidelberg-Wieblingen bis zum Wehr Ladenburg. 

Es umfaßt den Neckar selbst und auf Gemarkung Heidelberg die Gewanne "Wörth", "Neckarhamm", "Große Weidstücke" 

(jeweils teilweise), "Kleine Weidstücke", auf Gemarkung Edingen die Gewanne "Wörth" (teilweise) und "Die Tageweide", 

auf Gemarkung Ladenburg die Gewanne "Ziegelhütte" (teilweise), "Untere Wörth", "Obere Wörth" und 

"Botzheimer Wasen" (teilweise) und auf Gemarkung Dossenheim das Gewann "Nachtweid" (teilwiese).

Landschaftsschutzgebiet "Nordwestlich der Ilvesheimer Schlinge" LSG 2.26.024

Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Größe von rund 38,3 ha. Es wird im wesentlichen vom Neckar vorland, dem 

Neckarkanal und dem nordöstlichen Ortsrand der Gemeinde Ilvesheim begrenzt, schließt die zur 

Gemeinde Ilvesheim gehörende westliche Neckarhälfte bis auf Höhe der Straße "Am Heidelberger Tor" ein und umfaßt auf 

Gemarkung Ilvesheim die Gewanne "Schafweide", "Auf die Schafweide", "Rheinschiff", "Grasweg", "Auf 

den Ladenburger Weg" und auf Gemarkung Ladenburg die Gewanne "14. Gewann" und "Neckarwiese" (teilweise).



Landschaftsschutzgebiet "Südöstlich der Ilvesheimer Schlinge" LSG 2.26.010 oder LSG 2.22.025

Das Landschaftsschautzgebiet hat eine Größe von rund 145,9 ha. Es wird im wesentlichen vom west lichen Ortsrand der 

Gemeinde Edingen-Neckarhausen, vom Hochwasserdamm und dem anschließenden Altneckarhochufer, im Süden von 

der OEG-Trasse und im Osten des "Wörthfeldes" vom sichelförmigen Gestadebruch einer ehemaligen Neckarschlinge 

begrenzt und umfaßt auf Gemarkung der Stadt Mannheim das Gewann "Beim Wörthfeld" (tw), auf 

Gemarkung Ilvesheim die Gewanne "Untere Stücke", "Mittlere Stücke", "Obere Stücke", "Das Wörthfeld", 

"Neckarplatten", "Maßer" und auf Gemarkung Neckarhausen die Gewanne "Altrotstücke", "Das Aser", "Wasenstücke", 

"Die krummen Stücke", "Die großen Stücke", "Untere große Stückegewann" und "Hanfstücke" (teilweise) (Kläranlage 

ausgenommen).

Landschaftsschutzgebiet "Westlich der Ilvesheimer Schlinge" LSG 2.26.011 oder LSG 2.22.026

Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Größe von rund 70,4 ha. Es erstreckt sich von der Neckar- brücke Seckenheim-

Ilvesheim bis zur Brücke der Bundesautobahn A 6 unter Einschluß des gesamten Neckars und seiner Vorländer zwischen 

den Hochufern. Es umfaßt ferner oberhalb der Brücke Seckenheim-Ilvesheim auf einer Länge von etwa 250 m den 

gesamten Neckar sowie anschließend den südwestlichen Teil des Neckars auf Gemarkung Mannheim. Das Schutzgebiet 

schließt auf Gemarkung der Stadt Mannheim die Gewanne "Wörth", "Waidstücke" (tw), "Gänsweide" (tw) sowie auf 

Gemarkung Ilvesheim das Gewann "Ober dem Engelwasser" zwischen Altneckar und Neckarkanal ein.



Landschaftsschutzgebiet "Mannheimer Neckaraue" LSG 2.22.012

Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Größe von rund 135,7 ha. Es erstreckt sich vom Kraftwerk Feudenheim bis zur 

Mündung des Neckars in den Rhein und wird im wesentlichen wie folgt begrenzt:

a) vom Kraftwerk Feudenheim bis zur Westseite der Jungbuschbrücke (rechte Neckarseite) und bis zur Westseite der 

Kurpfalzbrücke (linke Neckarseite) von den Neckarhochufern bzw. den Neckar-hochwasserdämmen,

b) von der Westseite der Jungbuschbrücke bis zur Mündung des Neckars in den Rhein auf der rechten Neckarseite durch 

die Grenze des Altrhein- und Industriehafens gem. § 66 Abs. 2 Nr. 1 d) der Hafenverordnung vom 10. Januar 1983 (GBl. S. 

41),

c) von der Westseite der Kurpfalzbrücke bis zur Mündung des Neckars in den Rhein auf der linken Neckarseite durch die 

Grenze des Handelshafens gem. § 66 Abs. 2 Nr. 2c) bis 2e) der Hafenverordnung vom 10. Januar 1983 (GBl. S. 41).


